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Situation: 

In Ihrem Verantwortungsbereich werden regelmäßig Rohrbündel in der unten dargestellten Art 
transportiert. Der Transport wird durch einen ausgebildeten Kranführer und einem weiteren 
Mitarbeiter, der als Anschläger und Einweiser tätig wird, durchgeführt. 

Während des Transportvorganges kommt es zum Lastabsturz und ein unbeteiligter Mitarbeiter des 
Unternehmens wird schwer verletzt.  

 

Fragestellungen: 

Bearbeiten Sie die folgenden Fragen unter Berücksichtigung Ihrer Moderationskarten 

 

1. Was muss eine Führungskraft im Hinblick auf seine 

− Organisationsverantwortung 

− Auswahlverantwortung 

− Überwachungsverantwortung 

veranlassen? 

2. Was wurde falsch gemacht und welche möglichen Rechtsfolgen kommen für die beteiligten 
Personen (Führungskraft, Kranfahrer, Anschläger) in Betracht? 

3. Wer trägt die Kosten für die Heilbehandlung, Rehabilitation und ggf. Rente? 

 

Die nachstehenden Rechtsgrundlagen können in Betracht kommen: 

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 

• DGUV Vorschrift 52 „Krane“ 

• DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8 „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ 
 
Im Anhang finden Sie Auszüge aus folgenden Gesetzen: 

• Strafgesetzbuch (StGB)  

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

• Siebtes Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
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Aufgabenstellung: 

Machen Sie sich mit den Rechtsgrundlagen vertraut und diskutieren Sie anschließend in der Gruppe 
die Fragestellungen.  

Recherchieren Sie erforderlichenfalls im Internet, z.B. unter www.BGHM.de auf der Seite mit dem 
Webcode 230. 

Wählen Sie eine geeignete Form für die Präsentation Ihrer Ergebnisse und verständigen Sie sich, wer 
diese im späteren Verlauf vorträgt. 

 

 

Medien und Material: 

Notebook, PC 

Pinnwand 

Flipchart 

PowerPoint-Präsentation, Visualizer 

 

 

Erarbeitungszeit: 90 Minuten  

Präsentationszeit: 15 Minuten 
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Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 223 Körperverletzung 

(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 226 Schwere Körperverletzung 

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person  

1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die 
Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 

2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder 

3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit 
oder Behinderung verfällt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen. 

§ 229 Fahrlässige Körperverletzung 

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 823 Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

§ 830 Mittäter und Beteiligte 

(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden 
verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln 
lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. 

(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 

§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen 

(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen 
oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der 
Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung 
eines der im Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. 
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Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 

§ 1 Prävention, Rehabilitation, Entschädigung 

Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Buches  

1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu verhüten, 

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder 
ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. 

§ 8 Arbeitsunfall 

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 
oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf 
den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. 

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch  

1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren 
Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit, 

2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit 
abweichenden Weges, um 

a. Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem 
gemeinsamen Haushalt leben, wegen ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebenspartner 
beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen oder 

b. mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen, 
3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit 

abweichenden Weges der Kinder von Personen (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in 
einem gemeinsamen Haushalt leben, wenn die Abweichung darauf beruht, daß die Kinder 
wegen der beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder deren Ehegatten oder deren 
Lebenspartner fremder Obhut anvertraut werden, 

4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden Weges von und 
nach der ständigen Familienwohnung, wenn die Versicherten wegen der Entfernung ihrer 
Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft 
haben, 

5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Befördern, Instandhalten 
und Erneuern eines Arbeitsgeräts oder einer Schutzausrüstung sowie deren Erstbeschaffung, 
wenn diese auf Veranlassung der Unternehmer erfolgt. 

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels. 
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§ 104 Beschränkung der Haftung der Unternehmer 

(1) Unternehmer sind den Versicherten, die für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren 
Unternehmen in einer sonstigen die Versicherung begründenden Beziehung stehen, sowie deren 
Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des 
Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht hat, nur verpflichtet, wenn sie den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg 
herbeigeführt haben. Ein Forderungsübergang nach § 116 des Zehnten Buches findet nicht statt. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die als Leibesfrucht durch einen Versicherungsfall im 
Sinne des § 12 geschädigt worden sind. 

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden Ersatzansprüche vermindern sich um die Leistungen, die 
Berechtigte nach Gesetz oder Satzung infolge des Versicherungsfalls erhalten. 

 

§ 105 Beschränkung der Haftung anderer im Betrieb tätiger Personen 

(1) Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versicherten 
desselben Betriebs verursachen, sind diesen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg 
herbeigeführt haben. Satz 1 gilt entsprechend bei der Schädigung von Personen, die für denselben 
Betrieb tätig und nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 versicherungsfrei sind. § 104 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn nicht versicherte Unternehmer geschädigt worden sind. Soweit 
nach Satz 1 eine Haftung ausgeschlossen ist, werden die Unternehmer wie Versicherte, die einen 
Versicherungsfall erlitten haben, behandelt, es sei denn, eine Ersatzpflicht des Schädigers gegenüber 
dem Unternehmer ist zivilrechtlich ausgeschlossen. Für die Berechnung von Geldleistungen gilt der 
Mindestjahresarbeitsverdienst als Jahresarbeitsverdienst. Geldleistungen werden jedoch nur bis zur 
Höhe eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs erbracht. 

§ 110 Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern 

(1) Haben Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, haften sie den Sozialversicherungsträgern für die 
infolge des Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen, jedoch nur bis zur Höhe des 
zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs. Statt der Rente kann der Kapitalwert gefordert werden. Das 
Verschulden braucht sich nur auf das den Versicherungsfall verursachende Handeln oder 
Unterlassen zu beziehen. 

(1a) Unternehmer, die Schwarzarbeit nach § 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes erbringen 
und dadurch bewirken, dass Beiträge nach dem Sechsten Kapitel nicht, nicht in der richtigen Höhe 
oder nicht rechtzeitig entrichtet werden, erstatten den Unfallversicherungsträgern die Aufwendungen, 
die diesen infolge von Versicherungsfällen bei Ausführung der Schwarzarbeit entstanden sind. Eine 
nicht ordnungsgemäße Beitragsentrichtung wird vermutet, wenn die Unternehmer die Personen, bei 
denen die Versicherungsfälle eingetreten sind, nicht nach § 28a des Vierten Buches bei der 
Einzugsstelle oder der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung angemeldet hatten. 

(2) Die Sozialversicherungsträger können nach billigem Ermessen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners, auf den Ersatzanspruch ganz 
oder teilweise verzichten. 

 

 


